
Keine Zulassung zum Examen
Beitrag von „plattyplus“ vom 29. November 2023 20:02

Zitat von Meer

Hier kam es aber zweimal erst gar nicht zur UPP...

Wobei ich gerade das sehr komisch finde. Meiner Meinung nach muß jeder Referendar das
Recht haben von externen Prüfern bewertet zu werden, eben damit es genau zu solchen
Animositäten nicht kommt. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, kann z.B. die Schulleitung
der Ausbildungsschule den Referendar in NRW rauskicken, indem sie ihn nicht zum
Bedarfsdeckenden Unterricht (BdU) zuläßt. Die Zulassung zum BdU hängt ausschließlich von
der Schulleitung ab. Ohne abgeleisteten BdU kann der Referendar nicht in die UPP, weil der BdU
eine Zulassungsvorraussetzung ist.

Ich gucke aber gerne noch einmal im Gesetz nach, ob auch heute noch die Zulassung zur UPP
an den BdU geknüpft ist.
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